
NRW Nach 1 Jahr Elternzeit wieder Vollzeit arbeiten,
sonst hat man keinen Anspruch auf die Dienststelle-
Frechheit!
Beitrag von „Kruemmelfee2015“ vom 17. Juni 2015 19:43

Ok, das hieße also:

wenn ich noch vor Ende der Elternzeit zurückkehre kann ich auch mit reduzierter Stundenzahl
an meiner Schule arbeiten? So habe ich das jetzt zumindest verstanden.
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